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1644. Bau- und Niveaulinien. A. Am 14.  ezember 1970 Meilen
ersuchte der Gemeinderat Meilen u  die Gene migung seines
Beschlusses vom 3. November 1970 betreffend die Festsetzun 
von Bau- und Niveaulinien für die projektierte Feldhof¬
strasse (private Quartierstrasse). Gemäss dem Zeu nis des
Bezirksrates Meilen sind  egen den am 13. November 1970 im
kantonalen Amtsblatt veröffentlichten und den betroffenen
Grundei entümern schriftlich mit eteilten Beschluss keine
Rekurse ein egangen.

B. Die 400 m lange Feldhofstrasse soll das Gebiet
zwischen der Teienstrasse un  der Böschungskante Hasen¬
halde erschliessen. Sie zweigt in nordöstlicher  ichtung von
der Teienstrasse ab, verläuft zuerst in einem Bo en, sodann in
südöstlicher Richtun  und endet kurz vor der Nadelstrasse
in einem Kehrplatz. Mit  er Nadelstrasse soll sie lediglich
durch einen Fusswe  verbunden werden. Ihrer Bedeutun  als
Quartierst asse bz . als Fussweg entsp echen die auf 21 bz .
15 m festgesetzten Baulinienabstände. Beim Anschluss an die
Teienstrasse sind die Baulinien den Verkehrsverhältnissen
entsprechend ab eschrägt. Sie sehliessen an die Baulinien der
Teienstrasse bzw. der Nadelstrasse an, die mit Re ierun srats¬
beschluss Nr. 5515/1970  enehmi t worden sind, jedoch hier
aus zeitlichen Gründen nur als i  Studium befindlich einge¬
tragen werden konnten.

Die Niveaulinie weist eine Maximalstei ung von 9,6 %
auf.

Die Vorlage gibt zu keinen besonderen Bemerkungen An¬
lass. Sie erscheint zweckmässig und kann  enehmigt werden.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten
beschliesst der Re ier u n gsrat :

I. Der Beschluss des Gemeinderates Meilen vom 3. Novem¬
ber 1970 betreffend die Festsetzung von Bau- und Niveau¬
linien an der projektierten Feldhofstrasse (private Quartier¬
strasse) wird gem ss den ein erichten Plänen genehmi t.

II. Der Gemeinderat Meilen  ird ein eladen, die vorste¬
hende Genehmigun  öffentlich bekanntzumachen.

III. Mitteilun  an den Gemeinderat Meilen, unter Rück¬
sendung je eines Planexemplars mit Genehmi ungsver erk,
den Bezirksrat Meilen sowie an die Direktion der öffentlichen
B uten.

Zürich, den 25. März 1971.

Vor dem Regierun srat,

Der Staatsschreiber:

Dr. H. Roggwiller


